
Wonach ZUu streben ist, sind icht primär kormen der Zusammenarbeit institu-
toneller oder organisatorischer Art, sondern Ehrlichkeit und Echtheit Kontakt mitf
den Mitmenschen und die Forderung nach Selbständigkeit Denken und(
als Grundlage des Wählen- und GCich-Entscheiden-Könnens Der Geist ıst ©5, der
lebendig macht, auch durch die noch nicht entsprechende Orm hindurch.

Erziehung ZUTN mündigen Gewissen
Zielsetzung und Problematik
Das €a des mündigen Christen ıst nicht e1ne Erfindung der heutigen eit. Nach
dem Epheserbrief sollen alle Christen herangebildet werden 1 ZU1 Reife e1nes voll-
kommenen Mannes, ZUI1 Vollmaß des Alters Christi“. Sie sollen icht mehr „Un-
mündige” +  seln, von jedem Wind 1n und her getrieben, sondern in der Wahrheit
feststehend sollen S12 Liebe hinwachsen auf ihn, der das aup ist, Christus
(4, 12—
Wenn heute der Kirche von einem „Trend ZUFr Mündigkeit“ des Christen
spricht, und selbst das Konzil immer wieder darauf insistiert, „daß die Menschen bei
ihrem TIun ihr eigenes Urteil und eine verantwortliche Freiheit‘(n gebrauchen sollen,

wıederno| 1e5 eigentlich N v immer christliche Forderung und christliches
Ideal WAar, heute aber Salnz besonders dringend nötig ist und als noötig erkannt wird
Nur der mündige Christ kann sich im differenzierten Leben I1LSeTer  — Zeit, wo die
Schranken der Gittlichkeit ın der Gesellschaft weithin gefallen sind, und sich auch
„n cittlicher Hinsicht einer Diasporasituation ”® befindet, seinen Glauben leben und
zeugnishaft vorleben?. Nur mıit mündigen, eigener iniıtiative und Verantwortung
handelnden Gliedern die Kirche 1n der heutigen Welt bestehent.
Eın mündiger Christ 1St  - aber NUur, S eın mündiges Gewissen hat, S daß die Erzie-
hung des mündigen Christen letztlich identisch ist mıt der Bildung des mündigen
(jewissens. Fs 1st eine wesentliche Aufgabe heutiger Moral- und Pastoraltheologie,
auf den rhöhten AÄnspruch das Gewissen des Christen einzugehen und ihm auf
seinem Weg ZUMm mündigen (‚ewissen Beistand eisten.
Das Fiel der Gewissensbildung ist das rei  te, „erwachsene“ Gewissen, das persön-
lichen Entscheidung fähig ist. Gewissensbildung bedeutet demnach Vorbereitung dieses
konkreten, unabnehmbaren und unvertretbaren Gewissensentscheides. Finen mündigen
Gewissensentscheid fällen, el aber, den Nadenru: Gottes 1n der Je konkreten
Situation vernehmen, sich mıit der objektiven Norm, den Umständen und eıgenen
Möglichkeiten auseinandersetzen und In freier Verantwortung Ja daraus
sich ergebenden sittlichen Forderung,

der Komplexität des Gewissensentscheides entzündet sich die existentielle Pro-
blematik der Gewissensbildung, die ja Vorbereitung und Einübung dieses Entschei-
des ist. Da @S sich e1m Gewissensentscheid un freien, personalen Akt des
Menschen handelt, und darf der auf seıin (sew1issen LLUT indirekt erfolgen.
Weil das Gewissen des enschen selber der konkreten Situation letzte Norm des

Vgl Vat Il Erklärung sr  ber die Religionsfreiheit Nr
Vgl Hauser, Der rhöhte Anspruch des Gewissens, in  .. StdZ 177 (1966), 321—332, 326
„Noch schöne Zeremonien und noch blühende ereine nutzen weni1g, wEerun s1e nicht

..  ber ienst und Leben der Priester Nr. 5,
auf die Erziehung des Menschen christlicher Reite hingeordnet S1N!  du  e Vat. Il Dekret

4 ber die nötige eigene Initiative der Laien vgl Vat I1 Dogmatische Konstitution .  ber die
Kirche Nr. Dekret an  ber Dienst und Leben der rj]ester Nr
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Wonach zu streben ist1 sind nicht primär neue Formen der Zusammenarbeit institu­
tioneller oder organisatorischer Art1 sondern Ehrlichkeit und Echtheit im Kontakt mit 
den Mitmenschen und die Forderung nach Selbständigkeit im Denken und Handeln, 
als Grundlage des Wählen- und Sich-Entscheiden-Könnens. Der Geist ist es, der 
lebendig macht1 auch durch die noch nicht ganz entsprechende Form hindurch. 

IGNAZ SCHLAURI 

Erziehung zum mündigen Gewissen 

Zielsetzung und Problematik 
Das Ideal des mündigen Christen ist nicht eine Erfindung der heutigen Zeit. Nach 
dem Epheserbrief sollen alle Christen herangebildet werden 11zur Reife eines voll­
kommenen Mannes1 zum Vollmaß des Alters Christi". Sie sollen nicht mehr „Un­
mündige" .sein, von jedem Wind hin und her getrieben1 sondern in der Wahrheit 
feststehend sollen sie in Liebe hinwachsen auf ihn1 der das Haupt ist1 Christus 
(4112-15). 
Wenn man heute in der Kirche von einem „Trend zur Mündigkeit" des Christen 
·spricht1 und selbst das Konzil immer wieder darauf insistiert, ,,daß die Menschen bei 
ihrem Tun ihr eigenes Urteil und eine verantwortliche Freiheit"1 gebrauchen sollen, 
so wiederholt dies eigentlich nur1 was immer christliche Forderung und christliches 
Ideal war1 heute aber ganz besonders dringend nötig ist und als nötig erkannt wird. 
Nur der mündige Christ kann ,sich im differenzierten Leben unserer Zeit1 wo die 
Schranken der Sittlichkeit in der Gesellschaft weithin gefallen ,sind, und er •sich auch 
uin sittlicher Hinsicht in einer Diasporasituation"2 befindet1 seinen Glauben leben und 
zeugnishaft vorleben3• Nur mit mündigen, aus eigener Initiative und Verantwortung 
handelnden Gliedern vermag die Kirche in der heutigen Welt zu bestehen4• 

Ein mündiger Christ ist aber nur, wer ein mündiges Gewissen hat1 so daß die Erzie­
hung des mündigen Christen letztlich identisch ist mit der Bildung ,des mündigen 
Gewisisens. Es ist eine wesentliche Aufgabe heutiger Moral- und Pastoraltheologie, 
auf den erhöhten Anspruch an das Gewissen des Christen einzugehen und ihm auf 
seinem Weg zum mündigen Gewissen Beistand zu leisten. 
Das Ziel der Gewissensbildung ist das reife1 11erwachsene" Gewissen, das zur persön­
lichen Entscheidung fähig ist. Gewissensbildung bedeutet demnach Vorbereitung dieses 
konkreten, unabnehmbaren und unvertretbaren Gewissensentscheides. Einen mündigen 
Gewissensentscheid fäUen1 heißt aber, den Gnadenruf Gottes in der je konkreten 
Situation vernehmen, sich mit der objektiven Norm, den Umständen und eigenen 
Möglichkeiten auseinandersetzen und in freier Verantwortung Ja sagen zur daraus 
sich ergebenden sittlichen Forderung. 
An der Komplexität des Gewissensentscheides entzündet sich die existentielle Pro­
blematik der Gewissensbildung, die ja Vorbereitung und Einübung dieses Entschei­
des ist. Da es •sich beim Gewissensentscheid um einen freien, pe11Sonalen Akt des 
Menschen handelt, kann und darf der Einfluß auf sein Gewissen nur indirekt erfolgen. 
Weil das Gewissen des Menschen selber in der konkreten Situation letzte Norm des 

1 Vgl. Vat. II. Erklärung über die Religionsfreiheit Nr. 1. 
2 Vgl. R. Hauser, Der erhöhte Anspruch des Gewissens, in: StdZ 177 (1966), 321-332, 326. 
3 „Noch so schöne Zeremonien und noch so blühende Vereine nützen wenig, wenn sie nicht 

auf die Erziehung des Menschen zu christlicher Reife hingeordnet sind": Vat. II. Dekret 
über Dienst und Leben der Priester Nr. 5. 

4 Ober die nötige eigene Initiative der Laien vgl. Vat. II. Dogmatische Konstitution über die 
Kirche Nr. 37; Dekret über Dienst und Leben der Priester Nr. 9. 
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Handelns ıst, kann icht einfach 4l das Beibringen eınes objektiven Sittenkodexes
gehen, sondern die Entfaltung der SaMNZ persönlichen Gewissensanlage. Diese
Entfaltung spielt sich iIm Bereich psychologischer Gegebenheiten un Vorgänge ab,
aber auch Gnade und Süunde Werk Sind. Weil sich schließlich um PINe FErzie-
hung, eın Wachsen handelt, 15t WIe bei jedem Wachstum mıit Krisen und Versagen
zu rechnen.
Im folgenden sollen E (D) Prinzipien aufgezeigt werden, von denen e1ne christliche
Gewissensbildung auszugehen hat, und Wege gewilesen werden, auf denen heute der
ens: mündigen (1) G ewtssensurteil und Gewissensentscheid hingeführt
werden kann

Einübung des Handelns dem Prinzip christlicher
Wurzel der Sittlichkeit

Wenn ganzheitliche Gewissensbildung Hinführung des enschen ZUr reiten sittlichen
Entscheidung bedeutet, dann ann 5 icht S  — darum gvehen, zZu irgendwelchen
„Verrichtungen“ oder „Unterlassungen“ ZUuU bewegen, noch l.  H  hm bloß 211n  ‘ sittliches
Wissen zZzu vermitteln, oder NUur den Willen zZUu schulen Das Orgzan des sittlichen Han-
delns elber, der Quellgrund, dem jede Sittlichkeit entspringt, 1st ZUuU bilden.
Der eigentliche Träger sittlicher Werte oder Unwerte ist die Person. Bei er
Anerkennung e1ner objektiven Gittlichkeit gilt, daß® icht der außere Akt als colcher
cittlich entscheidend ist, sondern der innere, personale Freiheitsakt des Menschen, der
außere Akt ANUL, insofern Auswirkung der inneren Haltung ıst. Was seinem
„Innenn“ hervorgeht, verunreinigt den Menschen (vel 71 Von der Beschaf-
enheit des cit+tlichen Grundes Im Menschen, biblisch gesprochen des „Herzens”, hängt
11 se1n Handeln ab Denn „der gute Mensch bringt AUS dem guten Schatz cSEiNes
Herzens das (‚ute hervor, der böse aus dem bösen (Schatz) das O5e  A  ‘ (Lk 6, 45) Die
Grundausrichtung des Herzens durchformt alle menschlichen Handlungen, daraus
erhalten die einzelnen kte hre oittliche Qualität. urch die Grundausrichtung wird
der BaNzZC ens: gepragt; icht q8| seın Handeln, icht LUr etwas ım Menschen,
sondern der ganze Mensch wird gut oder sch

Christliches Prinzip des Handelns
Die Gewissensanlage des Menschen WIT':  d durch seın Christsein 1171 Tiefsten umgestaltet
und überformt: Er erhält durch dlie Taufe e1n Prinzip des sittlichen Verhaltens.
Auf Christi Tod getauft, i1st el durch die Taufe mit seinen Tod hinein begra-
ben und mitauferweckt worden einem Wandel neuen Leben (vgl Röm O,
br hat den „NEUEN enschen angeZOgEN, der sich erneuert auf Erkenntnis hin“
(Kol 3, Das bedeutet, daß dem Getauften eın ] rinzip des cittlichen Erken-
Men eingesenkt wird: weil CTr der Taufe „Christus angezogen‘“ hat (vgl Gal 3, 27),
besitzt der Gläubige auch das „pneuma“”, den „Geist Christi” und den ‚nous””,  JE den
„5inn Christi” (Röm 8, Q : Kor 2, 16) Die Stimme des Gewissens wird LLl „Mit-
zeugnıSs des Heiligen Geistes’®, Derselbe (eist wirkt 1 Getauften als PUe Trieb-
kraft seines cittlichen Handelns: die Liebe „Denn die Liebe Gottes ist auSgegOSSCN in
unsetTe  M Herzen durch den Heiligen Ge  15  tl { (Röm D, Die Liebe macht das Wesen der
christlichen Moral ausS, hätte der Christ clie Liebe nicht, ware ichts (vgl. Kor 13, 2
ıcht als würde die 1e€. alle anderen Tugenden utfheben oder überflüssig machen.
Als „Form der Tugenden“ ill G1e sich vielmehr ın die einzelnen Tugenden inkarnie-
eMNn., Da(s aber die eigentliche cittliche Triebkraft, die Liebe, dem Christen gnadenhaft

4 Vgl Keiners, Grundintention und sittliches 1un, Freiburg 1966, 471
„Symmartyrouses syneideseos pneumati”, Köm 9, „Die Gewissensanlage erhält durch
das innere rinzip des Christenlebens, den Heiligen Geist, ine Kraft, die NS in alle
ahrheit einführen coll”: Rudin, Das Gewissen katholischer Sicht, in Das Gewissen,
Studien e dem Jung-Institut, Zürich 1958, 139—165, 150
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Handelns ist, kann es nicht einfach um das Beibringen eines objektiven Sittenkodexes 
gehen, •sondern nur um die Entfaltung der ganz persönlichen Gewissensanlage. Diese 
Entfaltung spielt sich im Bereich psychologischer Gegebenheiten und Vorgänge ab, wo 
aber auch Gnade und Sünde am Werk sind. Weil es sich schließlich um eine Erzie­
hung, d. h. ein Wachsen handelt, ist wie bei jedem Wachstum mit Krisen und Versagen 
zu rechnen. 
Im folgenden sollen nun (1) Prinzipien aufgezeigt werden, von denen eine christliche 
Gewtssensbildung auszugehen hat, und Wege gewiesen werden, auf denen heute der 
Mensch zum mündigen (11) Gewissensurteil und (III) Gewissensentscheid hingeführt 
werden kann. 

I. Einübung des Handelns aus dem Prinzip christlicher Sittlichkeit 

1. Wurzel der Sittlichkeit 

Wenn ganzheitliche Gewissensbildung Hinführung des Menschen zur reifen sittlichen 
Entscheidung bedeutet, dann kann es nicht nur darum gehen, ihn zu irgendwelchen 
„Verrichtungen" oder „Unterlassungen" zu bewegen, noch ihm ,bloß ein sittliches 
Wissen zu vermitteln, oder nur den Willen zu schulen. Das Organ des sittlichen Han­
delns •selber, der Quellgrund, aus dem jede Sittlichkeit entspringt, ist zu bilden. 
Der eigentliche Träger sittl,icher Werte oder Unwerte ist die Person. Bei aller 
Anerkennung ,einer objektiven Sittlichkeit gilt, daß nicht der äußere Akt als solcher 
sittlich entscheidend ist, sondern der innere, personale Freiheitsakt des Menschen, der 
äußere Akt nur, insofern er Auswirkung der inneren Haltung ist. Was aus seinem 
,,lnnem" hervorgeht, verunreinigt den Menschen (vgl. Mk 7, 20-23). Von der Beschaf­
fenheit des sittlichen Grundes im Menschen, biblisch gesprochen des „Herzens", hängt 
all sein Handeln ab. Denn „der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines 
Herzens das Gute hervor, der böse aus dem bösen (Schatz) das Böse" (Lk 6, 45). Die 
Grundausrichtung des Herzens durchformt alle menschlichen Handlungen, daraus 
erhalten die einzelnen Akte ihre sittliche Qualität. Durch die Grundausrichtung wird 
der ganze Mensch geprägt; nicht nur sein Handeln, nicht nur etwas im Menschen, 
sondern der ganze Mensch wird gut oder schlecht5• 

2. Christliches Prinzip des Handelns 
Die Gewissensanlage des Menschen wird durch sein Christsein im Tiefsten umgestaltet 
und überformt: Er erhält durch die Taufe ein neues Prinzip des sittlichen Verhaltens. 
Auf Christi Tod getauft, ist er durch die Taufe mit ihm in seinen Tod hinein begra­
ben und mitauferweckt woroen zu einem Wandel im neuen Leben (vgl. Röm 6, 3 f). 
Er hat den „neuen Menschen angezogen, der sich erneuert auf Erkenntnis hin" 
(Kol 3, 9 f). Das bedeutet, daß dem Getauften ein neues Prinzip des sittlichen Erken­
nens eingesenkt wird: weil er in der Taufe „Christus angezogen" hat (vgl. Gai 3, 27), 
besitzt der Gläubige auch das „pneuma", den „Geist Christi" und den „nous", den 
,,Sinn Christi" (Röm 8, 9; 1 Kor 2, 16). Die Stimme des Gewissens wird zum „Mit­
zeugnis des Heiligen Geistes"6• Der.selbe Geist wirkt im Getauften als neue Trieb­
kraft seines sittlichen Handelns: die Liebe. ,,Denn ,die Liebe Gottes ist ausgegossen in 
unsere Herren durch den Heiligen Geist" (Röm 5, 5). Die Liebe macht das Wesen der 
christlichen Moral aus, hätte der Christ die Liebe nicht, er wäre nichts (vgl. 1 Kor 13, 2). 
Nicht als würde die Liebe alle anderen Tugenden aufheben oder überflüssig machen. 
Als „Form der Tugenden" will sie sich vielmehr in die einzelnen Tugenden inkarnie­
ren. Daß aber die eigentliche sittliche Triebkraft, die Liebe, dem Christen gnadenhaft 

11 Vgl. H. Reiners, Grundintention und sittliches Tun, Freiburg 1966, 31 f. 
8 „Symmartyrouses syneideseos en pneumati", Röm 9, 1. ,,Die Gewissensanlage erhält durch 

das innere Prinzip des Christenlebens, den Heiligen Geist, eine neue Kraft, die uns in alle 
Wahrheit einführen soll": ]. Rudin, Das Gewissen in katholischer Sicht, in: Das Gewissen, 
Studien aus dem C. G. Jung-Institut, Zürich 1958, 139-165, 150. 
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geschenkt ıst, bedeutet nichts Geringeres, als daß christliche Gittlichkeit wesentlich
geschenkte Sittlichkeit ist

Entfaltung der sıttlichen Grundlage
Christliche Gewissensbildung bedeutet emna: Entfaltung dieser sittlichen Grund-
lage, oder aber Freilegung der der Taufe grundgelegten, jedoch vernachlässigten
und durch Sünde verschütteten Wirklichkeit. E geht E die Erneuerung des
enschen durch die fortschreitende Wandlung der esinnung die esSINNUNg Chri-
st1, der 1115 wohnt, Erkenntnis und ZUu Vollbringen des Willens Gottes (vgl
Röm 12, 2,5) Immer mehr sollen WITr  . den „alten Menschen hinsichtlich des
früheren andels ablegen“ und „Neu werden Geist und Gesinnung” einem
Wandel „n wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit” Eph 4, 22— Gtelle des (Geset-
zZe5 der Sünde und des Todes soll iImmer mehr das „Gesetz des lebendigmachenden
Geistes Christus Jesus“”“ treten (Röm 3, 2) Ceine einzige und absolute Norm WAar ©e5,
den Willen des Vaters erfüllen?. enso muß der Christ nach Kol 4, L „erfüllt
seın em 5  > en Gottes’”“ Er soll icht Ur gehorchen, sondern (aus eiıner
inneren Konftormität heraus) „verstehen, Wa der Wille des Herrn 15  tll (Eph 5, 17)
Erste Aufgabe des CGewissens 1st 25 also, sich dem Willen Gottes anzugleichen, sich
durch 1e Gnade und Liebe des Heiligen Geistes nach dem Vorbild Christi angleichen
ZUu lassen.
Der 115 soll wachsen hin ZUT Freiheit, absoluten €1 durch den
Heiligen Geist, denn freie „Kinder Gottes sind die, welche sich E  > Geiste (;ottes
leiten lassen“ (Köm 8,14) Wo infolge von Sünde und Verbitterung d:  1ese Offenheit
£ür die Liebe Gottes und die Führung des (Geistes e ist ede andere Bemühung
Nn Gewissensbildung V( vornherein aussichtslos. Ein solcher ens muß ZUers
wieder ZU sich scelber finden, sich VC Gott eine Mitte und eiınen eDes- und
Entscheidungsraum für das Gute schaffen lassen®.

Handeln uÜuUS dem christlichen Prinzip der Sittlichkeit
Bildung des (Gewissens besagt sodann, dafß der junge Christ angeleitet ird und dafß
auch der Erwachsene selber sich bemüht, immer mehr al diesem christlichen Prinzip
heraus andeln. Motiv des Handelns ist nicht sosehr Angst VOÖFr 'afe oder Gehor-
— den Geboten gegenüber, sondern Dankbarkeit die 1e€| Gottes und Christi.
Als hris leben, bedeutet nichts anderes, als täglich die Konsequenz ziehen aus der
bedrängenden Tatsache, daß Christus uns liebt und für gestorben ist (Vgl MJ Kor
5, 14)* Oder, @5 mıit dem Konzil zı Sagen, „qaus der Logik vVon Glaube und Liebe
das en einrichten‘10, Es ist daher eines Christen unwürdig, wichtige Entscheide, wıe
die Berufs- und Partnerwahl, treffen, ohne 611e Madß@stab se1ines CGewissens Zu
messen‘!}. Nach dem Römerbrief ıst „alles, nicht aus gläubiger Überzeugung
geschieht, Sünde‘‘ 14,23) Die heranwachsenden Christen mussen  4 „allmählich e1n He-
feres Verantwortungsbewußtsein für ihr eigenes Leben erwerben“‘12. In freier Ver-
antwortung, ohne erst durch Befehle und Vorschriften gedrängt ZzUu werden, soll der

Vgl dazu Mt 26, 42 PäaIT; Jo 4, 3 j 5, 30; 6, U,
Vgl das „NEUE Herz'  4« bei ] 11, 19; Ir 24, 31, 33; 32, Betz, Antwort 115 Freiheit,
P  ‚ Q 1958), 50—54, „Das Herz ist der Ort, n dem der Heilige Geist Wohnung
nehmen kannn Diese Heimsuchung des erzens durch den Heiligen Geist iM Men-
schen eıne S 1  e, S der ınız ein und wirken kann Ein Freiheits- und
Entscheidungsraum entsteht, von dem der Glaubenslose un Lieblose (d letztlich der
Herzlose) keine Vorstellung hat,“

» Zur Mora der ankbarkeit vgl noch Jo 2, 6I 3I 1 3 4, 11; Sünde ıst Undankbarkeit
10 Vat. I1l rklärung über die TIS Erziehung NT. 2

zr  1€ Kinder sollen erzZOgen wer daß sie, V“  in S1e erwachsen sind, voller Ver-
antwortung ihrer Berufung, auch ıner geistlichen, folgen und den Lebensstand wählen
können“: Vat I1 Pastoralkonstitution über die Kirche in der elt voan heute, NrT.
Vat. I1 Erklärung über die stliche Erziehung, Nr. 1.
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geschenkt ist, bedeutet nichts Geringeres, als daß christliche Sittlichkeit wesentlich 
geschenkte Sittlichkeit ist. 

3. Entfaltung der sittlichen Grundlage 
Christliche Gewissensbildung bedeutet demnach Entfaltung dieser sittlichen Grund­
lage, oder aber Freilegung der in der Taufe grundgelegten, jedoch vernachlässigten 
und durch Sünde verschütteten Wirklichkeit. Es geht um die Erneuerung des ganzen 
Menschen durch die fortschreitende Wandlung der Gesinnung in die Gesinnung Chri­
sti, der in uns wohnt, zur Erkenntnis und zum Vollbringen des Willens Gottes (vg]. 
Röm 12, 2; Phil 2, 5). Immer mehr sollen wir den „alten Menschen hinsichtlich des 
früheren Wandels ablegen" und „neu werden in Geist und Gesinnung" zu einem 
Wandel „in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit" (Eph 4, 22-24). An Stelle des Geset­
zes der Sünde und des Todes soll immer mehr das „Gesetz des lebendigmachenden 
Geistes in Christus Jesus" treten (Röm 8, 2). Seine einzige und absolute Norm war es, 
den Willen des Vaters zu erfüllen7• Ebenso muß der Christ nach Kol 4, 12 „erfüllt 
sein in allem vom Willen Gottes". Er soll nicht nur gehorchen, sondern (aus einer 
inneren Konformität heraus) ,,verstehen, was der Wille des Herrn ist" (Eph 5, 17). 
Erste Aufgabe des Gewissens ist es also, sich dem Willen Gottes anzugleichen, sich 
durdi die Gnade und Liebe des Heiligen Geistes nadi dem Vorbild Christi angleichen 
zu lassen. 
Der Christ soll wachsen hin zur Freiheit, d. h. zur absoluten Leitung durch den 
Heiligen Geist, denn freie „Kinder Gottes sind die, welche sich vom Geiste Gottes 
leiten lassen" (Röm 8, 14). Wo infolge von Sünde und Verbitterung diese Offenheit 
für die Liebe Gottes und die Führung des Geistes fehlt, ist jede andere Bemühung 
um Gewissensbildung von vornherein aussiditslos. Ein solcher Mensch muß zuerst 
wieder zu sich ·selber finden, sich von Gott eine neue Mitte und einen Liebes- und 
Entscheidungsraum für das Gute sdiaffen lassen8• 

4. Handeln aus dem christlichen Prinzip der Sittlichkeit 
Bildung des Gewissens besagt sodann, daß der junge Christ angeleitet wird - und daß 
auch der Erwachsene selber sich bemüht, immer mehr aus diesem christlichen Prinzip 
heraus zu handeln. Motiv des Handelns ist nicht sosehr Angst vor Strafe oder Gehor­
sam den Geboten gegenüber, sondern Dankbarkeit gegen die Liebe Gottes und Christi. 
Als Christ leben, bedeutet nichts anderes, als täglich die Konsequenz ziehen aus der 
bedrängenden Tatsache, daß Christus uns liebt und für uns gestorben ist (Vgl. 2 Kor 
5, 14)9• Oder, um es mit dem Konzil zu sagen, ,,aus der Logik von Glaube und Liebe 
das Leben einriditen"10• Es ist daher eines Christen unwürdig, widitige Entsdieide, wie 
die Berufs- und Partnerwahl, zu treffen, ohne sie am Maßstab seines Gewissens zu 
messen11• Nac:h dem Römerbrief ist „alles, was nic:ht aus gläubiger Oberzeugung 
gesc:hieht, Sünde" (14, 23). Die heranwac:hsenden Christen müssen „allmählidi ein tie­
feres Verantwortungsbewußtsein für ihr eigenes Leben erwerben"12• In freier Ver­
antwortung, ohne erst durc:h Befehle und Vorschriften gedrängt zu werden, soll der 

7 Vgl. dazu Mt 26, 42 parr; Jo 4, 34; 5, 30; 6, 38 u.ä. 
8 Vgl. das „neue Herz" bei Ez 11, 19; Jr 24, 7; 31, 33; 32, 39. 0. Betz, Antwort aus Freiheit, 

in: LS 9 (1958), 50-54, 53: ,,Das Herz ist der Ort, an dem der Heilige Geist Wohnung 
nehmen kann. Diese Heimsuchung des Herzens durch den Heiligen Geist schafft im Men­
schen eine neue Mitte, aus der er ganz neu handeln und wirken kann. Ein Freiheits- und 
Entscheidungsraum entsteht, von dem der Glaubenslose und Lieblose {d. h. letztlich der 
Herzlose) keine Vorstellung hat.'' 

9 Zur Moral der Dankbarkeit vgl. noch 1 Jo 2, 6; 3, 16; 4, 11; Sünde ist Undankbarkeit. 
10 Vat. II. Erklärung über die christliche Erziehung Nr. 2. 
11 „Die Kinder sollen so erzogen werden, daß sie, wenn sie erwachsen sind, in voller Ver­

antwortung ihrer Berufung, auch einer geistlichen, folgen und den Lebensstand wählen 
können": Vat. II. Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute, Nr. 52. 

12 Vat. II. Erklärung über die christliche Erziehung, Nr. 1. 
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mündige Christ das der Situation Beste suchen. Denn 1e innere Dynamik des
seıns sich auswirken bis die kleinsten, anscheinend profanen Ent-
scheidungen!?, Der Christ cdarf auch wissen, icht Au eıgener Taft sittliche
Leistungen vollbringen muß Sinne einer Gesetzesgerechtigkeit, sondern
der der Firmung, dem Sakrament der christlichen Mündigkeit, ebt und handelt.
50 wird auch angesichts schwerer Forderungen und Schwierigkeiten nicht mutlos
werden, sondern zZzu ganzem FEinsatz fähig und bereit Se1N.

Einübung des personalen, NOrMı- und situationsgerechten Gewissens:
Norm

Das CGewissen ist seinem inneren Wesen nach auf die Norm hingeordnet!4, Gewis-
sensautonomie Sinne einer Selbstverfügung über Czut und Bös widerspricht der
Wirklichkeit des (sewissens. Ohne objektiv gültige sittliche Ordnung ware das Gewis-
5€1I1 inhaltlos und richtungslos, denn den einer konkreten Situation einmalig
gegebenen Verhältnissen eın 1aft sich eıne genügende Norm für das Handeln
entnehmen. He Gewissensbildung hat nun die Aufgabe, den Menschen anzuleiten,
daß S11 für clie Norm offenhält, sich mit ihr konfrontiert und Gie auf die kon-
krete Entscheidung anwendet. Es ilt daher, die sittlichen Werte und Normen ZU erler-
NEN, aber auch erleben, denn LUr als rlebte können 61e@ ihrerseits lebengestaltend
fruchtbar werden. Wir S11. immer efahr, hinter den Normen, dem Gesetz,
den Geboten icht mehr ihren Sinn, das Gute ZUu sehen.
Vielfach gilt der Dekalog als Grundlage unseTer Gittlichkeit und Lehrbuch
Gewissensbildung. Christliche Moral und Gewissensbildung dürfen aber nicht - Vonmn.ı

Dekalog her, sondern mussen  .. von Christus her gesehen werden!s. Der neutestament-
liche Mensch ebt icht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade, dem
‚Neuecn Gebot” (Jo 13, 34) und dem „königlichen Gesetz“ (Jak 2, 8) der Gottes- und

Nächstenliebe. Gewiß gibt ©5 auch 1m Neuen JTestament Normen, „Grenzgebote“,
21ßerhalb erer der Wille Gottes nicht gesucht und das Liebesgebot nich:  Pr erfüllt
werden ber 1e Gewissensbildung hat icht Zaun, sondern von der Mitte
und S Ziel her zu geschehen. Im Alten Testament Jal das echtliche Gesetz als
Zuchtmeister auf Christus nötig (Vgl 3, 24), Neuen Testament geht der
Sohn cselber den rechten Weg, weil er sich VO Geiste se1ines Vaters leiten laßt Der
frei liebende Christ empfindet die Gebote und Verbote icht als Behinderung, sondern
sie sind Leitplanken, die seinem Schutze da SIN  d, mit denen aber möglichst nicht

Berührung ommt. Es daher, hinter und den einzelnen Geboten und VorT-
schriften immer die Einheit aller Normen In Jesus Christus sehen. Die eigentliche
cittliche Norm ist icht e1N abstraktes esetz, sondern die Person Jesu Christi1®
Gewissensbildung bedeutet deshalb Anleitung ZUr personalen Nachfolge Christi. Die
ganz persönliche Bindung AIl ihn bewahrt Legalismus und Ftalsch verstandener
Kasuistik. Gesetzeschristen und Skrupulanten ist erster Linie dadurch helfen,
la na ihnen echt christliches Gottesbild aufzeigt und S1e z personaler
CGiott- und Christusbegegnung 5ie SO lernen, auch den Geboten den
Liebeswillen Gottes zu sehen und nicht die harte und pedantisch Forderung

Gegen eine Zweispurigkeit () religiösem und profanem Leben wendet sich Vat. IL
Pastoralkonstitution, Nr. „im selben Grade irren die, welche meinen, Ü irdischen
Tun Treiben aufgehen zu können, als hätte das mit —  1giösen en

tun, weil dieses nach ihrer einung bloßen Kultakten und der Erfüllung gewisser
moralischer Pflichten besteht. 1ese Spaltung bei vielen zwischen dem Glauben, den
bekennt, und dem ichen Leben gehört den schwersten erirrun Zeit.“

14 Vgl ZUL folgenden: Sustar, Schichten der Gewissensbildung, Handbuch der Eltern-
bildung, Einsiedeln 1966, 1, 427-—450 (mit Literaturangaben
Vgl Häring, Gewissensbildung vom Evangelium her, Probleme der Beichterziehung,
Graz 1964, 11—47, bes. 11—14.
Vgl Sustar,
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mündige Christ das in der Situation Beste suchen. Denn die innere Dynamik des 
Christseins will sich auswirken bis in die kleinsten, anscheinend ganz profanen Ent­
scheidungen 13. Der Christ darf auch wissen, daß er nicht aus eigener Kraft sittliche 
Leistungen vollbringen muß im Sinne einer Gesetzesgerechtigkeit, .sondern daß er aus 
der Kraft der Firmung, dem Sakrament der christlichen Mündigkeit, lebt und handelt. 
So wird er auch angesichts schwerer Forderungen und Schwierigkeiten nicht mutlos 
werden, sondern zu ganzem Einsatz fähig und bereit sein. 

II. Einübung des personalen, norm- und situationsgeredtten Gewissensurteils 
1. Norm 
Das Gewissen ist seinem inneren Wesen nach auf die Norm hingeordnet14• Gewis­
sensautonomie im Sinne einer Selbstverfügung über Gut und Bös widerspricht der 
Wirklichkeit des Gewissens. Ohne objektiv gültige sittliche Ordnung wäre das Gewis­
sen inhaltlos und richtungslos, denn aus den in einer konkreten Situation einmalig 
gegebenen Verhältnissen allein läßt sich keine genügende Norm für das Handeln 
entnehmen. Die Gewissensbildung hat nun die Aufgabe, den Menschen anzuleiten, 
daß er -sich für die Norm offenhält, sich mit ihr konfrontiert und sie auf die kon­
krete Entscheidung anwendet. Es gilt daher, die sittlichen Werte und Normen zu erler­
nen, aber auch zu erleben, denn nur als erlebte können sie ihrerseits lebengestaltend 
fruchtbar werden. Wir sind immer in Gefahr, hinter den Normen, dem Gesetz, 
den Geboten nicht mehr ihren Sinn, das Gute zu sehen. 
Vielfach gilt der Dekalog als Grundlage unserer Sittlichkeit und als Lehrbuch für 
Gewissensbildung. Christliche Moral und Gewissensbildung dürfen aber nicht nur vom 
Dekalog her, sondern müssen von Christus her gesehen werden16• Der neutestament­
liche Mensch lebt nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade, dem 
„neuen Gebot" (Jo 13, 34) und dem „königlichen Gesetz" (Jak 2, 8) der Gottes- und 
Nächstenliebe. Gewiß gibt es auch im Neuen Testament Normen, ,,Grenzgebote", 
außerhalb derer der Wille Gottes nicht gesucht und das Liebesgebot nicht erfüllt 
werden kann. Aber die Gewissensbildung hat nicht am Zaun, sondern von der Mitte 
und vom Ziel her zu geschehen. Im Alten Testament war das knechtliche Gesetz als 
Zuchtmeister auf Christus hin nötig (Vgl. Gai 3, 24), im Neuen Testament geht der 
Sohn selber den rechten Weg, weil er sich vom Geiste seines Vaters leiten läßt. Der 
frei liebende Christ empfindet die Gebote und Verbote nicht als Behinderung, sondern 
sie sind Leitplanken, die zu seinem Schutze da sind, mit denen er aber möglichst nicht 
in Berührung kommt. Es gilt daher, hinter und in den einzelnen Geboten und Vor­
schriften immer die Einheit aller Normen in Jesus Christus zu sehen. Die eigentliche 
sittliche Norm ist nicht ein abstraktes Gesetz, sondern die Person Jesu Christi16• 

Gewissensbildung bedeutet deshalb Anleitung zur personalen Nachfolge Christi. Die 
ganz persönliche Bindung an ihn bewahrt vor Legalismus und falsch verstandener 
Kasuistik. Gesetzeschristen und Skrupulanten ist in erster Linie dadurch zu helfen, 
daß man ihnen ein echt christliches Gottesbild aufzeigt und sie zu personaler 
Gott- und Christusbegegnung führt. Sie ·sollen lernen, auch in den Geboten den 
Liebeswillen Gottes zu sehen und nicht die harte und pedantisch genaue Forderung 

13 Gegen eine Zweispurigkeit von religiösem und profanem Leben wendet sich Vat. II. 
Pastoralkonstitution, Nr. 43: ,,Im selben Grade irren die, weldte meinen, so im irdischen 
Tun und Treiben aufgehen zu können, als hätte das gar nidtts mit dem religiösen Leben 
zu tun, weil dieses nadt ihrer Meinung in bloßen Kultakten und in der Erfüllung gewisser 
moralisdter Pflichten besteht. Diese Spaltung bei vielen zwischen dem Glauben, den man 
bekennt, und dem täglidten Leben gehört zu den sdtwersten Verirrungen unserer Zeit." 

14 Vgl. zum folgenden: A. Sustar, Sdtidtten der Gewissensbildung, in: Handbuch der Eltern­
bildung, Einsiedeln 1966, I, 427-450 (mit Literaturangaben). 

15 Vgl. B. Häring, Gewissensbildung vom Evangelium her, in: Probleme der Beidtterziehung, 
Graz 1964, 11-47, bes. 11-14. 

11 Vgl. A. Sustar, a. a. 0. 431. 
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eines Gesetzgebers. Das Gesetz kann sich bisweilen geradezu zwischen Gott und das
(Cewissen stellen, INnı  dem 1A1 sich miıt der Erfüllung VvVon Vorschriften absichert
eine größere und eigentliche erpflii Es kann cehr wohlanständig leben,
ohne ‚„Gebote” übertreten und doch al Wesentlichen der christlichen : Sittlich-
keit vorbeigehen!?, Dagegen kann icht betont werden, sich das Christ-
SIN nich:  er erschöpft der Einhaltung gewilsser Vorschriften und Verbote, sondern dafß
der ensch selber als Ganzer erfaßt und eingefordert ist.
E ist daher auch der Sinn £ür die Hierarchie der eittlichen Werte und Gebote zu wek-
ken und einzuüben. Neben Geboten, die zentrale und lebenswichtige Bereiche betref-
fen, und ber die daher nıje hinweggehen kann, gibt mehr oder weniger
akzidentelle Vorschriften, die zugunsten eines höheren Wertes gelegentlich zurück-
Teien können und mussen. Der mündige Christ muß S1i frei achen VOI den manch-
mal sehr relativen einseltigen sittlichen Mad(lstäben der Söffentlichen Meinung und
der Gesellschaftsmoral.
Be der starken Betonung der objektiven Norm katholischen aum entsteht gele-
gentlich der Eindruck, als cel die allgemeine Norm G1l und unmittelbar für das
Handeln verpflichtend, und icht das Gewissen des elnen, das sich durch die
Norm gebunden weiß Das Gewissen muß namlich selber darüber urteilen, ob der
gegebenen Situation e1ne bestimmte Norm Anwendung kommt. Die Norm bindet
MNUÜUrTr, insoweıt 612e Vom CGewissen als verpflichtend erkannt wird Die Gewissensbildung
hat daher icht MNUuUr die Aufgabe, den Menschen $r die Norm Z.u öffnen und ZUrFr
Kenntnis der objektiven Norm verhelfen. Er muß zugleich angeleitet werden, die
Norm personal bewältigen, c1e ın der konkreten Situation anzuwenden und
ihrer Verpflichtung Zzu erkennen.

Situation
Im enschen mufß sodann der Sinn und die Hörigkeit für den konkreten Anruf (sottes
In der Situation geschärft werden. Gott will Ja nicht Was VC Menschen, sondern
ih: celber. Er will sSeın ganzeS Leben formen und gestalten, und das durch die Stimme
des (‚ewissens. aher mu bereits das Kind ErzOgecn werden und muß sich der
Erwachsene ımmer dazu erziehen, auf das Gewissen ZUu horchen durch 1ese
Stimme hindurch den persönlichen Anruf CGottes vernehmen, auch dort, O] ihn
icht erwartet18. icht erst be: der nachträglichen Gewissenserforschung ist der Heilige
Geist anzurufen, sondern schon bei der estaltung des Lebens
Damit der T15 das ın der Situation Geforderte kann, ıst Wachsamkeit nötig,
icht NUÜUL, um der ersuchung nich  . zu fallen, sondern VO allem auch, I} die
einmalig gegebene Heilschance, die Forderung der Stunde, icht z.u eN. Dazu
ist ferner notwendig das kritische und geduldige Bemühen { die richtige Erkennt-
nNiIs der Lage, der Umstände der eigenen Möglichkeiten und Schwächen. Diese
Frkenntnis wird einem icht in den Schoß gelegt, sondern gilt nach Eph 5,1 f
ZzZu „prüfen“, zZu „erforschen, < der Wille Gottes 15  tll Vas eiıner bestimmten
Situation „gtlt‚ wohlgefällig und vollkommen 15  t” (Köm 12, 12) Se1N muß der
Christ ebenfalls seinem eigenen Urteil und den Motiven seines Handelns gegenüber,
ob eın Entscheid nicht etwa S „sarkischen“, menschlich-sündhaften Überlegungen
gefäll wird Vgl 3, 15) Immer wieder mahnt die Schrift „Prüft euch selber !“

17 Vgl dazıu: Rahner, Der SPru| G ottes und der Einzelne, Schriften VI, 521—536,
532 „Vergessen WIr nicht oft, daf: alle angebbaren materiellen Einzelnormen erfüllt
haben kann und doch dabei sich elbst, seın ‚Herz’ ott verweigert, weil das Gebot der
Liebe ‚aus$ an Herzen‘ NnerIis: hinsichtlich der Erfüllung nicht na  ar ist?““
„Wenn Nan r7wa 6en Christen analysieren üurde auf die rage hin, wiıie oft ihrem
täglichen Leben der Wille G‚ottes und se1in Gesetz mit iner  8 Forderung den einzelnen
herantritt, würde man Leute finden, die außer der freitäglichen Fleischenthaltung
und der Sonntagsmesse keinerlei göttliche Willensäußerung erfahren en  . Hanse-
7ann, Beichterziehung der Katechese, Probleme der Beichterziehung,
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eines Gesetzgebers. Das Gesetz kann sich bisweilen geradezu zwischen Gott und das 
Gewissen stellen, indem man sich mit der Erfüllung von Vorschriften absichert gegen 
eine größere und eigentliche Verpflichtung. Es kann einer -sehr wohlanständig leben, 
ohne „Gebote" zu übertreten - und ,doch am Wesentlichen der christlichen · Sittlich­
keit vorbeigehen17• Dagegen kann nicht genug betont werden, daß sich das Christ­
sein nicht erschöpft in der Einhaltung gewisser Vorschriften und Verbote, sondern daß 
der Mensch •selber als Ganzer erfaßt und eingefordert ist. 
Es ist daher auch der Sinn für die Hierarchie der sittlichen Werte und Gebote zu wek­
ken und einzuüben. Neben Geboten, die zentrale und lebenswichtige Bereiche betref­
fen, und über die man daher nie hinweggehen kann, gibt es mehr oder weniger 
akzidentelle Vorschriften, die zugunsten eines höheren Wertes gelegentlich zurück­
treten können und müssen. Der mündige Christ muß ,sich frei machen von den manch­
mal •sehr relativen und einseitigen sittlichen Maßstäben der öffentlichen Meinung und 
der Gesellschaftsmoral. 
Bei der ,starken Betonung der objektiven Norm im katholischen Raum entsteht gele­
gentlich der Eindruck, als sei die allgemeine Norm in sich und unmittelbar für das 
Handeln verpflichtend, und nicht das Gewi·ssen des Einzelnen, das sich durch die 
Norm gebunden weiß. Das Gewissen muß nämlich selber darüber urteilen, ob in der 
gegebenen Situation eine bestimmte Norm zur Anwendung kommt. Die Norm bindet 
nur, insoweit sie vom Gewissen als verpflichtend erkannt wird. Die Gewissensbildung 
hat daher nicht nur die Aufgabe, den Menschen für die Norm zu öffnen und ihm zur 
Kenntnis der objektiven Norm zu verhelfen. Er muß zugleich angeleitet werden, die 
Norm personal zu bewältigen, d. h. sie in der konkreten Situation anzuwenden und in 
ihrer Verpflichtung zu erkennen. 

2. Situation 
Im Menschen muß sodann der Sinn und die Hörigkeit für den konkreten Anruf Gottes 
in der Situation geschärft werden. Gott will ja nicht etwas vom Menschen, sondern 
ihn selber. Er will sein ganzes Leben formen und gestalten, und das durch die Stimme 
des Gewissens. Daher muß bereits das Kind erzogen werden - und muß sich der 
Erwachsene immer neu dazu erziehen, auf das Gewissen zu horchen und durch diese 

. Stimme hindurch den persönlichen Anruf Gottes zu vernehmen, auch dort, wo man ihn 
nicht erwartet18• Nicht erst bei der nachträglichen Gewissenserforschung ist der Heilige 
Geist anzurufen, sondern schon bei der Gestaltung des Lebens. 
Damit der Christ -das in der Situation Geforderte tun kann, ist Wachsamkeit nötig, 
nicht nur, um in der Versuchung nicht zu fallen, sondern vor allem auch, um die 
einmalig gegebene Heilschance, die Forderung der Stunde, nicht zu verpassen. Dazu 
ist ferner notwendig das kritische und geduldige Bemühen um die richtige Erkennt­
nis der Lage, der Umstände und der eigenen Möglichkeiten und Schwächen. Diese 
Erkenntnis wird einem nicht in den Schoß gelegt, •sondern es gilt nach Eph 5, 10 ff 
zu „prüfen", zu „erforschen, was ·der Wille Gottes ist", was in einer bestimmten 
Situation „gut, wohlgefällig und vollkommen ist" (Röm 12, 12). Kritisch sein muß der 
Christ ebenfalls seinem eigenen Urteil und den Motiven seines Handelns gegenüber, 
ob sein Entscheid nicht etwa aus „sarkischen", menschlich-sündhaften Oberlegungen 
gefällt wird (Vgl. Gai 3, 15). Immer wieder mahnt die Schrift: ,,Prüft euch selber!" 

17 Vgl. dazu: K. Rahner, Der Anspruch Gottes und der Einzelne, in: Schriften VI, 521-536, 
532: ,,Vergessen wir nicht oft, daß man alle angebbaren materiellen Einzelnormen erfüllt 
haben kann und doch dabei sich selbst, sein ,Herz' Gott verweigert, weil das Gebot der 
Liebe ,aus ganzem Herzen' rechnerisch hinsichtlich der Erfüllung gar nicht nachprüfbar ist?" 

18 „Wenn man erwachsene Christen analysieren würde auf die Frage hin, wie oft in ihrem 
täglichen Leben der Wille Gottes und sein Gesetz mit einer Forderung an den einzelnen 
herantritt, würde man genug Leute finden, die außer der freitäglichen Fleischenthaltung 
und der Sonntagsmesse keinerlei göttliche Willensäußerung erfahren haben": G. Hanse­
mann, Beichterziehung in der Katechese, in: Probleme der Beichterziehung, 75-103, 89. 
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(2 Kor 13, 5), „prüfet die Geister !” (1 Jo 4, 1), „täuscht euch icht celber !“ (1 KOrT
3,18) Kritisch mussen  \ WIT dem eigenen (‚ewissen gegenüber 6e1N. icht bloß das
laxe, sondern auch das skrupulöse und Von -alschen Schuldgefühlen verfolgte (sewis-

kann sehr wohl icht Stimme Gottes, sondern Satanswerk S2e1N1. Aufschlußreich ier-
ZuUu ıst das Verhalten Luthers dem CGewissen gegenüber. Für Luther ist der entschei-
dende Punkt immer die Beziehung z.u Gott Man könnte Anwendung eines Wortes,
das Luther anderem Zusammenhang gesprochen hat, CN  * Es gilt das ewlissen

jeder Situation danach beurteilen, ob ©5 „Christum treibet“” oder nicht!?. Das
heißt, daß WITr die Stimme des Gewissens sorgfältig beachten ollen, ”
Beziehung ZU Gott fördert, icht aber, sich zwischen uns und Gott tellt,
daß 25 unser Vertrauen auf ihn stort oder SBal vernichtet.
Wenn das Gewissen die konkrete GSituation 1 Lichte der Normen recht beurteilen
soll, ıst auf den Kat anderer angewiesen. Es widerspricht dem Geist der ffen-
heit für die objektive si+tliche Forderung, IT auf seıiın eigenes Gewissen, auf eigene
Finsicht das, Was gut oder schlecht ist, als die einzige und unfehlbare Instanz zZzu

pochen. In vermehrtem Maß 1st heutigen Menschen die Bereitschaft gefordert,
sich belehren und beraten lassen durch Mitmenschen un: Mitchristen, durch die
Priester und die Verordnungen der Kirche „Das Gewissen muß sich l göttlichen
Gesetz ausrichten, hörend auf das Lehramt der irche, das dieses göttliche Gesetz

chte des Evangeliums authentisch auslegt“, sagt die Pastoralkonstitution®®.
Die Rolle der Kirche cselber 1st aber mehr denn Je die eiıner Beraterin geworden. 50
1st das Konzil urückhaltend ın konkreten kasuistischen Vorschriften. Die eleute
sollen Zo scelber „in gemeinsamer gewissenhafter Überlegung‘“ die Kinderzahl bestim-
men“!* Dem „recht geschulten Gewissen“ der Laien „obliegt die Aufgabe, das göttliche
Gesetz dem irdisch-bürgerlichen en aufzuprägen. Von den Priestern dürfen die
Laijen Licht und geistliche Ta erwarten Sie m aber nicht meinen“, fährt die
Pastoralkonstitution fort, ‚„daß ihre Hirten immer ın dem Grade fachkundig sel]en,
diese jeder, zuweilen auch schwerwiegenden rage eine konkrete Ösung ın
Bereitschaft haben könnten, oder die Sendung dazu hätten?®?.
Mit Karl Rahner werden WIT  — dürfen, der Beichtstuhl künftig weniger eine
„Auskunftei“” darüber SP1N wird, „Was 1er und jetzt das einzig chtige und Verant-
wortbare sei”,  s als vielmehr eine „Stätte grundsätzlicher Bildung des Gewissens“. Wenn
el aber weiıter sagt, das Gewissen SO! dann AIn seine eigene Verantwortung für die
konkrete Entscheidung entlassen“?23 werden, ist dies nicht dahin verstehen,

sich der Seelsorger leichthin eıne verlangte Antwort drücken und den rage-
teller sich celbst überlassen dürfe Das Gewissen der Gläubigen ıst vielen Fällen
einfach überfordert und allein icht Zu einem verantwortbaren tschluß Zı
kommen. solch schwierigen Situationen muß der Priester versuchen, mıit dem
Laien ZUu einem reiten Entscheid gelangen. Die Konkretheit der cittlichen
Entscheidung eines enschen läßt sich aber nicht außen her facsen. Nur die lie-
bende Einfühlung des Freundes oder eelenführers annäherungsweise einem
situationsgerechten TIe: gelangen; G1E ist die notwendige Voraussetzung geistli-
cher Führung®* Der Seelsorger hat dabei icht den Christen Geisthörigkeit
19 Vegl. Schär, Das Gewissen ın protestantischer Sicht, .  - 1Jas Gewissen, 119—137, 132.,

Vat. Pastoralkonstitution, Nr. Vgl noch Vat. ıl Erklärung über die Religionsfrei-
heit, Nr. „Bei ihrer Gewissensbildung müssen jedoch die Christgläubigen die heilige
und sichere Lehre der Kirche sorgfältig VOFr Augen haben.“”
Vat. 11 Pastoralkonstitution, Nr. 5().
Ebd Nr

Rahner, Zur „Situationsethik” ökumenischer Sicht, chriften VII 537—544,
Vgl Pieper, Traktat über die Klugheit, München 1960, 1eses Einfühlungsvermögen
meıint das Dekret über die Erziehung S  N Priestertum mit der „Fähigkeit, andere anzu-
hı  Oren  zr und Geist: der Liebe sich seelisch den ers  enen ationen mens  er
Beziehungen zZu öffnen‘ (Nr. 19)

335

(2 Kor 13, 5), ,,prüfet die Geister!" (1 Jo 4, 1), ,,täuscht euch nicht selber!" (1 Kor 
3,18). Kritisch müssen wir sogar dem eigenen Gewissen gegenüber sein. Nicht ,bloß das 
laxe, sondern auch das ·skrupulöse und von falschen Schuldgefühlen verfolgte Gewis­
sen kann sehr wohl nicht Stimme Gottes, sondern Satanswerk ,sein. Aufschlußreich hier­
zu ist das Verhalten Luthers dem Gewissen gegenüber. Für Luther ist der entschei­
dende Punkt immer die Beziehung zu Gott. Man könnte in Anwendung eines Wortes, 
das Luther in anderem Zusammenhang gesprochen hat, sagen: Es gilt das Gewissen 
in jeder Situation danach zu beurteilen, ob es „Christum treibet" oder nicht19• Das 
heißt, daß wir die Stimme des Gewissens sorgfältig beachten sollen, wenn es unsere 
Beziehung zu Gott fördert, nicht aber, wenn es sich so zwischen uns und Gott stellt, 
daß es unser Vertrauen auf ihn stört oder gar vernichtet. 
Wenn das Gewissen die konkrete Situation im lichte der Normen recht beurteilen 
soll, ist es auf den Rat anderer angewiesen. Es widerspricht dem Geist der Offen­
heit für die objektive sittliche Forderung, nur auf sein eigenes Gewissen, auf eigene 
Einsicht in das, was gut oder ·schlecht ist, als die einzige und unfehlbare Instanz zu 
pochen. In vermehrtem Maß ist vom heutigen Menschen die Bereitschaft gefordert, 
sich belehren und beraten zu lassen durch Mitmensch·en und Mitchristen, durch die 
Priester und die Verordnungen der Kirche. ,,Das Gewissen muß sich am göttlichen 
Gesetz ausrichten, hörend auf das Lehramt der Kirche, das dieses göttliche Gesetz 
im lichte des Evangeliums authentisch auslegt", sagt die Pastoralkonstitution20• 

Die Rolle der Kirche selber ist aber mehr denn je die einer Beraterin geworden. So 
ist das Konzil zurückhaltend in konkreten kasuistischen Vorschriften. Die Eheleute 
sollen z. B. •selber „in gemeinsamer gewissenhafter Überlegung" die Kinderzahl bestim­
men21. Dem „recht geschulten Gewissen" der Laien „obliegt die Aufgabe, das göttliche 
Gesetz dem irdisch-bürgerlichen Leben aufzuprägen. Von den Priestern dürfen die 
Laien Licht und geistliche Kraft erwarten. Sie mögen aber nicht meinen", so fährt die 
Pastoralkonstitution fort, ,,daß ihre Hirten immer in dem Grade fachkundig seien, daß 
diese in jeder, zuweilen audt schwerwiegenden Frage ... eine konkrete Lösung in 
Bereitschaft haben könnten, oder die Sendung dazu hätten22• 

Mit Karl Rahner werden wir sagen dürfen, daß der Beichtstuhl künftig weniger eine 
,,Auskunftei" darüber •sein wird, ,,was hier und jetzt das einzig Richtige und Verant­
wortbare sei", als vielmehr eine „Stätte grundsätzlicher Bildung des Gewissens". Wenn 
er aber weiter sagt, das Gewissen solle dann „in seine eigene Verantwortung für die 
konkrete Entscheidung entlassen"23 werden, so ist dies nicht dahin zu verstehen, 
daß sich der Seelsorger leichthin um eine verlangte Antwort drücken ·und den Frage­
steller sich selbst überlassen dürfe. Das Gewissen der Gläubigen ist in vielen Fällen 
einfach überfordert und vermag allein nicht zu einem verantwortbaren Entschluß zu 
kommen. In solch •schwierigen Situationen muß der Priester versuchen, mit dem 
Laien zusammen zu einem reifen Entscheid zu gelangen. Die iKonkretheit der sittlichen 
Entscheidung eines Menschen läßt sich aber nicht von außen her fassen. Nur die lie­
bende Einfühlung des Freundes oder Seelenführers vermag annäherungsweise zu einem 
situationsgerechten Urteil zu gelangen; sie ist die notwendige Voraussetzung geistli­
cher Führung!'. Der Seelsorger hat dabei nicht nur den Christen zur Geisthörigkeit 

19 Vgl. H. Schär, Das Gewissen in protestantischer Sicht, in: Das Gewissen, 119-137, 132. 
20 Vat. II. Pastoralkonstitution, Nr. 50. Vgl. noch: Vat. II. Erklärung über die Religionsfrei­

heit, Nr. 14: ,,Bei ihrer Gewissensbildung müssen jedoch die Christgläubigen die heilige 
und sichere lehre der Kirche sorgfältig vor Augen haben." 

11 Vat. II. Pastoralkonstitution, Nr. 50. 
!2 Ebd. Nr. 43. 
!$ K. Rahner, Zur „Situationsethik" aus ökumenischer Sicht, in: Schriften VI, 537-544, 540. 
14 Vgl. ]. Pieper, Traktat über die Klugheit, München 1960, 57. Dieses Einfühlungsvermögen 

meint das Dekret über die Erziehung zum Priestertum mit der „Fähigkeit, andere anzu­
hören und im Geiste der liebe sich seelisch den verschiedenen Situationen menschlicher 
Beziehungen zu öffnen" (Nr. 19). 
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zu erziehen, sondern muß allem auch selber betend hinhorchen, 1  V  A  VM4A5 der Geist
(‚ottes m€ dem anvertrauten enschen b will
Weil sich das eigene Gewissensurteil weder aAbnehmen noch kasuistisch vorausneh-
men läßt, 1st Bildung des Gewissensurteils schließlich Erziehung ZUT Klugheit°, Wır
onnen  .. aber der Klugheit des Christen nich‘  r nachhelfen, dem ihm gleichsam ..  ber
seiıne Finsicht hinweg eın situationsgerechtes Verhalten aufdiktieren wollen. Er soll
Ja nicht r cdas objektiv ute tun, sondern AUS freier Überzeugung Gewiß®
.  sen dem eisungen der Art V egeben werden. Mit zuneh-
mendem er aber sollen sich diese Befehle Ratschläge verwandeln, die den jungen
enschen mit ründen und Motiven innerlich zZu überzeugen icht Z überreden
suchen. Christliche Klugheit 6{@e!| jed nicht isoliert neben den theologischen JIu-
genden. Je mehr begnadeten Menschen Glaube, Hoffnung und Liebe wachsen, um

spürbarer ommt der menschlichen Klugheit die abe des ates ilfe
Immer besteht aber die efahr für das auch richtige Gewissensurteil, bei
der kritischen Beurteilung stehen bleibt und die Antwort der freien Entscheidung aus-
bleibt. Dabei hat das TIE} 1LUF eıne vorbereitende Funktion Hinblick auf einen

frgien‚ ganzmenschlichen tschluß und Einsatz. Davon soll im folgenden die Rede

Einfibung eien, gehorsam erantwortete!ı Gewissensentscheides

Freiheit und Bindung
„Die des Menschen verlangt“, sagt die Pastoralkonstitution, daß in bewuß-
ter und freier handelt, personal vVon innen bewegt und angetrieben, und
icht unter blindem innerem Antrieb oder unter bloßem außerem Zwang“" 26 Die
Freiheit hat ihren der Wurzel der Gittlichkeit Nur d echter Freiheit Iannn echte
sittliche Bindung erwachsen. Bildung des CGewissens heiß@t emnach Erziehung und Fin-
übung des Handelns AuUS echter Freiheit daraus entstehender echter Bindung,
Christliche Freiheit besagt nach Paulus die von Gott Christus unı ım Heiligen
Geist geschenkte Befreiung VO der Macht der Sünde, der Gesetzlichkeit und den
welthaften Mächten Nach Kor 8, 1 ff soll der Christ U5 seinem Glaubenswissen
heraus „aufgeklä Seın und sich icht durch abergläubische Tabus oder gesell-
schaftliche Konvenienz behindern lassen. Er braucht Ssein (Gewissen von eiınem andern
richten (vgl. Kol 2,16), noch sich den unvertretbar enen Entscheid abnehmen Zu
lassen. dieser Freiheit zeigt sich aber das „Paradox des christlichen Gewissens”, wiıe
Josef Rudin 65 ‚ormuliert hat Die NCUC, überwältigende Freiheit des (‚ewissens ent-
hüllt sich als moch mächtigere Gebundenheit des gleichen Gewissens der Liebe??

der ebe ZUMM Herrn und der ebe A Glaubensbruder, „dessen Gewissen
schwach ist‘ (1 Kor 8,12), der innerlich noch ängstlich und unfrei ist. Dieses
wesentliche Thema von der christlichen Freiheit und der fre:  Jen Bindung des Gewis-
5@2e1N5 der 1€! nımmt innerhalb der Verkündigung ımmer noch einen verschwin-
dend kle:  ınen Raum eın Verhältnis zu der oft einseitig gepredigten Gebots- und
Verbotsmoral. Und w die innere und außere Unfreiheit, der WIr un Katho-

25 1): e1i zuerst der Seelen:  er selber über ein gewisses Maß Klugheit, e  ber die
„Fähigkeit, durchdachte Entscheidungen Pn und ein „aUSgCWOgENES Urteil über
Ereignisse und Menschen .  verfügen muß, ist einleuchtend: vgl Vat. {1 Dekret über die
Erziehung -  b rıeste Nr.
Vat. Pastoralkonstitution, Nr.

Rudin, 152.
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zu erziehen, sondern muß vor allem auch selber betend hinhorchen, was der Geist 
Gottes mit dem ihm anvertrauten Menschen tun will. 

Weil sich das eigene Gewissensurteil weder abnehmen noch kasuistisch vorausneh­
men läßt, ist Bildung des Gewissensurteils schließlich Erziehung zur Klugheit25• Wir 
können aber der Klugheit des Christen nicht nachhelfen, indem wir ihm gleichsam über 
seine Einsicht hinweg ein situationsgerechtes Verhalten aufdiktieren wollen. Er soll 
ja nicht nur das objektiv Gute tun, sondern es aus freier Oberzeugung tun. Gewiß 
müssen dem Kind Weisungen in der Art von Befehlen gegeben werden. Mit zuneh­
mendem Alter aber sollen sich diese Befehle in Ratschläge verwandeln, die den jungen 
Menschen mit Gründen und Motiven innerlich zu überzeugen - nicht zu überreden -
suchen. Christliche Klugheit steht jedodt nicht isoliert neben den theologischen Tu­
genden. Je mehr im begnadeten Mensdten Glaube, Hoffnung und Liebe wachsen, um 
so spürbarer kommt der mensdtlichen Klugheit die Gabe des Rates zu Hilfe. 

Immer besteht aber die Gefahr für das - auch richtige - Gewissensurteil, daß es bei 
der kritischen Beurteilung stehen bleibt und die Antwort der freien Entscheidung aus­
bleibt. Dabei hat das Urteil nur eine vorbereitende Funktion im Hinblick auf einen 
freien, ganzmenschlichen Entschluß und Einsatz. Davon soll im folgenden die Rede 
sein. 

m Einübung des &eien, gehorsam verantworteten Gewissensentsdteides 

1. Freiheit und Bindung 

,,Die Würde des Menschen verlangt", sagt die Pastoralkonstitution, daß er „in bewuß­
ter und freier Wahl handelt, d. h. personal von innen bewegt und angetrieben, und 
nicht unter blindem innerem Antrieb oder unter bloßem äußerem Zwang"26• Die 
Freiheit hat ihren Ort an der Wurzel der Sittlidtkeit: Nur aus echter Freiheit kann echte 
sittliche Bindung erwachsen. Bildung des Gewissens heißt demnach Erziehung und Ein­
übung des Handelns aus echter Freiheit und daraus entstehender echter Bindung. 

Christliche Freiheit besagt nach Paulus die von Gott in Christus und im Heiligen 
Geist geschenkte Befreiung von der Macht der Sünde, der Gesetzlkhkeit und den 
welthaften Mächten. Nach 1 Kor 8, 1 ff soll der Christ aus seinem Glaubenswissen 
heraus „aufgeklärt" sein und sidt nicht durch abergläubische Tabus oder gesell­
schaftliche Konvenienz behindern lassen. Er braucht sein Gewissen von keinem andern 
richten (vgl. Kol 2, 16), noch sich den unvertretbar eigenen Entscheid abnehmen zu 
lassen. In dieser Freiheit zeigt sich aber das „Paradox des christlichen Gewissens", wie 
Josef Rudin es formuliert hat: Die neue, überwältigende Freiheit des Gewissens ent­
hüllt sich als noch mädttigere Gebundenheit des gleichen Gewissens in der Liebe!7. 
In der Liebe zum Herrn und in der Liebe zum Glaubensbruder, ,,dessen Gewissen 
schwach ist" (1 Kor 8, 12), d. h. der innerlich noch ängstlich und unfrei ist. Dieses 
wesentliche Thema von der christlichen Freiheit und der freien Bindung des Gewis­
sens in der Liebe nimmt innerhalb der Verkündigung immer noch einen verschwin­
dend kleinen Raum ein im Verhältnis zu der oft einseitig gepredigten Gebots- und 
Verbotsmoral. Und ,doch wäre die innere und äußere Unfreiheit, der wir unter Katho-

u Daß dabei zuerst der Seelenführer selber über ein gewisses Maß an Klugheit, über die 
„Fähigkeit, durchdachte Entscheidungen zu fällen11 und ein „ausgewogenes Urteil über 
Ereignisse und Menschen11 verfügen mu8, ist einleuchtend: vgl. Vat. II. Dekret über die 
Erziehung zum Priestertum, Nr. 11. 

!O Vat. II. Pastoralkonstitution, Nr. 17. 
!7 ]. Rudin, a. a. 0. 152. 
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liken, Priestern WIe Laien, oft begegnen, nich  . notwendig mıiıt dem katholischen
Glauben gegeben“8,
Der Christ muß aber darüber wachen, ihm „die Freiheit icht Zun für die
menschliche Selbstsucht“‘ werde (Gal I, 13), sondern auf selbstlose Liebe hingeordnet
bleibt. Das verlangt e1n dauerndes Bemühen und Beten gU| die echte Freiheit Freiheit
kann jedoch - eingeübt werden durch die Betätigung der Freiheit, bei der e1n gewis-
55 Risiko, S1e mißbraucht werde, 1ın Kauf geNOMMEN werden muß Die (Gewissens-
bindung icht durch außeren Zwang herbeigeführt und eingeübt werden, sondern
1IUTX dadurch, daß INa  ıN die Bindung des Gewissens aufzeigt als Bindung u55 dem lau-
ben Liebe Denn der Gewissensgehorsam hat seine urzel 1mMm Glaubensgehorsam.
Von daher ließe sich fragen, ob hbei kirchlichen Vorschriften und Sanktionen icht mehr
Zurückhaltung geübt werden müßte, besonders v Dinge und andlungen betrifft,
die verboten sind, insofern 611e e1n: Gefahr Sünde mıt sich bringen. „Was gefähr-

ist, soll als gefährlich kundgetan werden, das Gewissen des Christen 1st damit
bereits genügend gewarnt und gebunden. ıne zusäztliche Disziplinarvorschrift könnte
leicht e1n CGjewissen auch dort inden, wcd e  > Christus Freiheit hätte, oder eiıne
legalistische Freiheit vortäuschen, der Mensch Christus gebunden ist  Il°g
errs! nicht bei vielen Christen die Sl  t, Pn die Kirche etwas iıcht ausdrück-
lich verboten habe oder durch Dispens dulde, se€1 das eigene (Cewissen bereits
durchaus e1? Mit der Duldung der Mischehe Z. oder dem ventuell möglichen
Verzicht auf die katholische Kindererziehung ıst der einzelne 115 noch keineswegs
Von der eigenen Gewissensentscheidung und -bindung dispensiert. Das beweist, wWwIıe
nötıg ist, der Gläubige H absolut bindenden Gewissensgehorsam CTZOSECN
wird
Die entscheidende Bedeutung des Gewissensgehorsams für das Heil e1nes Menschen
bedingt auch, die irche, dem Evangelium entsprechend, „ehrfürchtig VoT der
Würde des Gewissens und seiner freien Entscheidung” steht, wie die Pastoralkonsti-
10n sag Das (ewissen eines Menschen darf nıe vergewaltigt werden, ware  A
es auch für das objektiv Gute Liebende Rücksicht auf das (Jewissen des andern
ıst gefordert überall, WC Menschen zusammenkommen und miteinander za 171-

menleben, besonders der Mischehe, aber auch In der Gestaltung jedes Ehe- und
Familienlebens, bereits der Bekanntschaft, und icht zuletzt einer klösterlichen
Kommunität.

Gehorsam
Eine besondere Beachtung verdient ın diesem Zusammenhang das aktuelle Problem
V Autorität un Gehorsam. Mit Recht wenden WIT heute eI1INne vereinfa-
ende Gleichsetzung der kirchlichen Vorgesetzten und Ordensobern mıit Christus.
Gerade weil von der absoluten Bindung des Gewissensurteils keine Dispens gibt
ınter Berufung auf Befehle weltlicher oder kirchlicher Obern, ist der christliche Gehor-

nicht leicht verstehen und zUu üben Entsprechend seiner moralischen Mündig-
eit ıst der Mensch n1e der Verantwortung für SeInNn Tun im Gehorsam enthoben, ob-
wohl d:  1e5e Verantwortung durch das Gehorsamsverhältnis modißfiziert wird31. Söchs
bemerkenswert ist die Zurückhaltung und Umsicht, welche die Apostel nach dem

„Jgeijen Wir ehrlich, WIr sind in den Gemeinden als einzelne, alc Träger des Amtes wıie als
einfache Glieder der Kirche auf erforderliche M Freiheit und eigener
Gewissensverantwortung keineswegs gerüstet und eingeübt. Wir Ssind noch zuweniggewohnt, einerseits großzügig Uun!: doch mıiıt Festigkeit freien Raum zu lassen, oder selb-
ständig und doch nicht cselbstherrlich Freiheit handeln‘  &r Hauser, aA, — 312
Vgl dazu Vat. IT Dekret Ul  ber die Erziehung zZu Priestertum, Nr.

Müller, Das Problem von Befehl und Gehorsam Leben der Kirche, Einsiedeln 1964,
293,
Vat. Il Pastoralkonstitution, Nr.

31 Vgl Mühler, 15 und 186
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liken, Priestern wie Laien, so oft begegnen, nicht notwendig mit dem katholischen 
Glauben gegeben28• 

Der Christ muß aber darüber wachen, daß ihm „die Freiheit nicht zum Anlaß für die 
menschlidte Selbstsucht" werde (Gai S, 13), sondern auf selbstlose Liebe hingeordnet 
bleibt. Das verlangt ein dauerndes Bemühen und Beten um die echte Freiheit. Freiheit 
kann jedodt nur eingeübt werden durdt die Betätigung der Freiheit, bei der ein gewis­
ses Risiko, daß sie mißbraucht werde, in Kauf genommen werden muß. Die Gewissens­
bindung kann nicht durch äußeren Zwang ,herbeigeführt und eingeübt werden, sondern 
nur dadurch, daß man die Bindung des Gewissens aufzeigt als Bindung aus dem Glau­
ben in Liebe. Denn der Gewissensgehorsam hat seine Wurzel im Glaubensgehorsam. 
Von daher ließe sich fragen, ob bei kirchlichen Vorschriften und Sanktionen nicht mehr 
Zurückhaltung geübt werden müßte, besonders was Dinge und Handlungen betrifft, 
die verboten sind, insofern sie eine Gefahr zur Sünde mit sich bringen. ,,Was gefähr­
lidt ist, soll als gefährlich kundgetan werden, das Gewissen des Christen ist damit 
bereits genügend gewarnt und gebunden. Eine zusäztlidte Disziplinarvorschrift könnte 
leimt ein Gewissen auch dort binden, wo es in Christus Freiheit ·hätte, oder eine 
legalistisdte Freiheit vortäuschen, wo der Mensch in Christus gebunden ist"29• 

Herrsdtt nicht bei vielen Christen die Ansid,t, wenn die Kirche etwas nicht ausdrück­
lidt verboten habe oder es durdt Dispens dulde, sei das eigene GewiS1Sen bereits 
durdtaus frei? Mit der Duldung der Mischehe z. B. oder dem eventuell möglichen 
Verzidtt auf die katholisdte IGndererziehung ist der einzelne Christ noch keineswegs 
von der eigenen Gewissensentscheidung und -bindung dispensiert. Das beweist, wie 
nötig es ist, daß der Gläubige zum absolut bindenden Gewissensgehorsam erzogen 
wiro. 
Die entsdteidende ,Bedeutung des Gewissensgehorsams für das Heil eines Menschen 
bedingt auch, daß die Kirche, dem Evangelium entsprechend, ,,ehrfürchtig vor der 
Würde des Gewissens und seiner freien Entsdteidung" steht, wie die Pastoralkonsti­
tution sagfl0• Das Gewissen eines Menschen darf nie vergewaltigt werden, und wäre 
es audt für das objektiv Gute. Liebende Rücksicht auf das Gewissen des andern 
ist gefordert übe11all, wo Mensdten zusammenkommen und eng miteinander zusam­
menleben, besonders in der Misdtehe, aber audt in der Gestaltung jedes Ehe- und 
Familienlebens, bereits in der Bekanntschaft, und nicht zuletzt in einer klösterlichen 
Kommunität. 

2. Gehorsam 
Eine besondere Beachtung verdient in diesem Zusammenhang das aktuelle Problem 
von Autorität und Gehorsam. Mit Recht wenden wir uns heure gegen eine vereinfa­
chende Gleichsetzung der kirchlichen Vorgesetzten und Ordensobern mit Christus. 
Gerade weil es von der absoluten Bindung des Gewissensurteils keine Dispens gibt 
unter Berufung auf Befehle weltlicher oder kirdtlicher Obern, ist der christliche Gehor­
sam nicht leicht zu verstehen und zu üben. Entsprechend seiner moralischen Mündig­
keit ist der Mensdt nie der Verantwortung für sein Tun im Gehorsam enthoben, ob­
wohl diese Verantwortung durch das Gehorsamsverhältnis modifiziert wird31• Höchst 
bemerkenswert ist die Zurückhaltung und Umsicht, welche die Apostel nach dem 

18 „Seien wir ehrlich, wir sind in den Gemeinden als einzelne, als Träger des Amtes wie als 
einfache Glieder der Kirche auf das . . . erforderliche Maß von Freiheit und eigener 
Gewissensverantwortung keineswegs gerüstet und eingeübt. Wir sind noch zuwenig 
gewohnt, einerseits großzügig und doch mit Festigkeit freien Raum zu lassen, oder selb­
ständig und doch nicht selbstherrlich in Freiheit zu handeln11

: R. Hauser, a. a. O. 312 f. 
Vgl. dazu: Vat. II. Dekret über die Erziehung zum Priestertum, Nr. 11. 

29 A. Müller, Das Problem von Befehl und Gehorsam im Leben der Kirche, Einsiedeln 1964, 
293. 

30 Vat. II. Pastoralkonstitution, Nr. 41. 
31 Vgl. A. Müller, a. a. O. 155 und 186. 
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Neuen JTestament hren Vorschriften den Tag egen. Der Herr allein hat Macht
zZu befehlen, G1e übermiüitteln 1Ur SEINEe Anweisungen und wiederholen ohne Unterlaß,
daß 61e nichts sich selbst auferlegen®?. Wenn sich die Autorität relativiert, wird
G1@e transparent auf den Willen Gottes und kann als soölche auch ihrem eigenen
Namen Gehorsam ern.
Es ıst deshalb unterscheiden zwischen Glaubensgehorsam und kirchlichem eNn0r-
Sam, der erster Linie Ordnungsgehorsam ist. Er beruht nicht (wie der Führungs-
gehorsam) auf eıner Überlegenheit des Obern, bzw. Unterlegenheit und Unmündig-
keit des Untergebenen, sondern mündiger Gehorsam ıst freie nterordnung Aaus
Liebe n der Einheit willen, also etztlich Liebesgehorsam. Nie kann Infantilismus
Ziel des Gehorsams se1ın, sondern 1Ur eiıne reifere innere Freiheit. Die Erziehung ZUu
„aktivem und verantwortlichem Gehorsam”‘33 wird heute der Form des Dialogs
geschehen haben „Unter einem zZzum Og entwickelten Gehorsam”“ ist nach Paul VI.
P1INe Autoritätsausübung verstehen, die „durchdrungen ıst Vom Bewußtsein, Dienst,
Wahrheitsdienst und Liebesdienst Zzu sein“,  E und eine „Unterordnung unter die el
des rechtmäßigen Vorgesetzten, bereitwillig und heiter, wIie A freien und jebenden
Söhnen ziemt/’S$4 Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit sind Bedingungen auf sceıten des
Befehlenden. Der heutige ens verzeiht eher zugegebene Schwächen und Irrtümer
als schlecht vertuschte Fehler. Die Untergebenen sollen den Gehorsam, den 61€e Men-
schen leisten, als Einübung und zeichenhaften Ausdruck jenes Gehorsams betrachten,
den alle Gott schulden.

Engagement
Wir haben gesehen, das kluge Gewissensurteil d u55 innerer Notwendigkeit heraus
auf den der lat fruchtbar werdenden Gewissensentscheid hingeordnet ıst. Es besteht
aber gerade eute häufig eine gewisse Hemmungzg, sıch engagieren: Man Se{iz sich
nicht rückhaltlos eın, 1an wagt den gefaßten Plan doch D- 1INns  } Werk
setzen. Dies entspringt ZU Teil eıner Überreflexion, der der moderne Mensch alles
ımmer wieder in Frage stellt und mit anderen, größeren, wechselnden Möglichkeiten
konfrontiert und gerade, weil alles oder cas absolut Beste will, nichts Tut. Wir
sind csehr skeptisch geworden gegenüber theologischen Positionen, Frömmigkeitsfor-
InNEeN, Spiritualitäten usf$£ damit auch viel echter, ursprünglicher und fruchtbarer
Enthusiasmus ım Keim erstickt wird, liegt auf der Hand Dabei liegt Wesen der
christlichen Sittlichkeit, daf Sc1e sich icht 1Ur 1n der Gesinnung, sondern auch der
unwiderruflichen außeren JTat atswirke. Der Christ muß dazu ge  T werden, das
konkrete a  ..  ußere Engagement als estätigung und Vollendung spiner inneren Gesamt-
haltung sehen. Wer sich in kleinen Dingen nıe engagiert, hat schließlich auch ıIn
Se1iNner endgültigen Lebensentscheidung versag(.

Verantworteter Gewissensentscheid
Der Gewissensentscheid mufß aber, umm sittlich gut sein, verantworitieftfer Entscheid
sein, jeder Akt muß ın seiner lebensgeschichtlichen Bedeutung, GeINner Her-
kunft Gesinnung und Motiven, und seinen Auswirkungen untersucht werden.
Kein Entscheid soll ohne das (‚ewlissen gefällt werden. ber das Engagement des
Gewissens und die Bemühung um das S1|  cher richtige Urteil muß ınenm V1 -

nünftigen Verhältnis Wichtigkeit der Sache stehen. Letztlich ıst aber keine absolute
Sicherheit über die Gutheit e1nes Aktes zZUu erreichen. Der richtet ıst der Herr
(Vgl Kor 4, 4) Die Gewissenserforschung kann daher icht Rechtfertigung VOI

Gott bedeuten, sondern 11UX demütiges Eingeständnis der eigenen Unzulänglichkeit

Vgl Spicq, eologie morale du OUveau Testament, Paris 19065, 11, 579 Z.um Ganzen
das Kapitel: Formation de la conscience christianisation du morale IL,
Vat IT Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens, Nr.
Enzyklika „Ecclesiam Suam'‘  g 56 (1964)
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Neuen Testament in ihren Vorschriften an den Tag legen. Der Herr allein .hat Macht 
zu befehlen, sie übermitteln nur seine Anweisungen und wiederholen ohne Unterlaß, 
daß sie nichts aus sich selbst auferlegen32• Wenn sich die Autorität relativiert, wird 
sie transparent auf den Willen Gottes und kann als solche auch in ihrem eigenen 
Namen Gehorsam fordern. 
Es ist deshalb zu unterscheiden zwischen Glaubensgehorsam und kirchlichem Gehor­
sam, der in erster Linie Ordnungsgehorsam ist. Er beruht nicht (wie der Führungs­
gehorsam) auf einer Oberlegenheit des Obern, bzw. Unterlegenheit und Unmündig­
keit des Untergebenen, sondern mündiger Gehorsam ist freie Unterordnung aus 
Liebe um der Einheit willen, also letztlich Liebesgehorsam. Nie kann Infantilismus 
Ziel des GehoDSams sein, sondern nur eine reifere innere Freiheit. Die Erziehung zu 
„aktivem und verantwortlichem Gehorsam"33 wird heute in der Form des Dialogs zu 
geschehen haben. ,,Unter einem zum Dialog entwickelten Gehorsam" ist nach Paul VI. 
eine Autoritätsausübung zu verstehen, die „durchdrungen ist vom Bewußtsein, Dienst, 
Wahrheitsdienst und Liebesdienst zu sein", und eine „Unterordnung unter die Leitung 
des rechtmäßigen Vorgesetzten, bereitwillig und heiter, wie es freien und liebenden 
Söhnen ziemt"34• Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit sind Bedingungen auf -seiten des 
Befehlenden. Der heutige Mensch verzeiht eher zugegebene Schwächen und Irrtümer 
als schlecht vertuschte Fehler. Die Untergebenen sollen den Gehorsam, den sie Men­
schen lei-sten, als Einübung und zeichenhaften Ausdruck jenes Gehorsams ibetrachten, 
den alle Gott schulden. 

3. Engagement 

Wir haben gesehen, daß das kluge Gewissensurteil aus innerer Notwendigkeit heraus 
auf den in ,der Tat fruchtbar werdenden Gewissensentscheid hingeordnet ist. Es besteht 
aber gerade heute häufig eine gewisse Hemmung, sich zu engagieren: Man setzt sich 
nicht rückhaltlos ein, man wagt den einmal gefaßten Plan doch nicht ins Werk zu 
setzen. Dies entspringt zum Teil einer Oberreflexion, in der der moderne Mensch alles 
immer wieder in Frage stellt und mit anderen, größeren, wechselnden Möglichkeiten 
konfrontiert und gerade, weil er alles oder das absolut Beste tun will, nichts tut. Wir 
sind sehr skeptisch geworden gegenüber theologischen Positionen, Frömmigkeitsfor­
men, Spiritualitäten usf. Daß damit auch viel echter, ursprünglicher und fruchtbarer 
Enthusiasmus im Keim erstickt wird, liegt auf der Hand. Dabei liegt es im Wesen der 
christlichen Sittlichkeit, daß sie sich nicht nur in der Gesinnung, sondern auch in der 
unwiderruflichen äußeren Tat auswirke. Der Christ muß dazu geführt werden, das 
konkrete äußere Engagement als Bestätigung und Vollendung seiner inneren Gesamt­
haltung zu sehen. Wer skh in kleinen Dingen nie engagiert, -hat schließlich auch in 
seiner endgültigen Lebensentscheidung versagt. 

4. Verantworteter Gewissensentscheid 
Der Gewissensentscheid muß aber, um sittlich gut zu sein, verantworteter Entscheid 
sein, d. h. jeder Akt muß in seiner lebensgeschichtlichen Bedeutung, in seiner Her­
kunft aus Gesinnung und Motiven, und in seinen Auswirkungen untersucht werden. 
Kein Entscheid soll ohne das Gewissen gefällt werden. Aber das Engagement des 
Gewissens und die Bemühung um das sicher richtige Urteil muß in einem ver­
nünftigen Verhältnis zur Wichtigkeit der Sache stehen. Letztlich ist aber keine absolute 
Sicherheit über die Gutheit eines Aktes zu erreichen. Der uns richtet ist der Herr 
(Vgl. 1 Kor 4, 4). Die Gewissenserforschung kann daher nicht Rechtfertigung vor 
Gott bedeuten, sondern nur demütiges Eingeständnis der eigenen Unzulänglichkeit 

st Vgl. C. Spicq, Theologie morale du Nouveau Testament, Paris 1965, II, 579 f. Zum Ganzen 
das Kapitel: Formation de la conscience et christianisation du sens morale II, 592--612. 

"Vat. II. Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens, Nr. 14. 
34 Enzyklika „Ecclesiam Suam", AAS 56 (1964) 658. 
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und Sündhaftigkeit VOr dem Angesicht CGottes. In der Anerkennung, 15 eiıne
letzte Gicherheit eNnNtIzOogen ist, und im vertrauenden agnıls des Gewissensentscheides
zeigt sich noch einmal die ahe Verwandtschaft von Glaube und Gewissen. (‚ewissens-
bildung ist alc9 icht trennen Von der Einübung des Glaubenswagnisses.
Die Kraft, dAUuUS5 der der Gewissensentscheid und die lat wachsen können, ıst die Liebe
Um diesen rund und die Bereitschaft ür die Einzelentscheidung legen, gibt
die 5U8. „UÜbung der u  n Meinung“”, Diese bedeutet aber icht Verdienstlichmachung
der äußeren kte durch häufige, oft mechanisch wiederholte Orme: Der eigentliche
Ort ür die Übung der guten einung ist die Meditation. Denn es geht darum, die
vielfältigen Motive des Handelns bewufßt machen, cl1e mıiıt der Grundintention der
Gottesliebe konfrontieren und minderwertige Motive au.  erzen, gute vertie-
ten. Das Ja-Wort totaler Verfügbarkeit soll sich 1im gesamten JIun des Christen c  15

wirken, damit jede ..  a  ußere Tat immer mehr Ausdruck der iınneren Haltung
werde®.,

und Grenzen der Gewissensbildung
So können WITr zusammentfassend Sagen; Das (‚ewissen eines enschen und Christen
bilden heißt, den eigentlichen dynamischen Kern seiner Persönlichkeit ZUuU Ent$£al-
tung bringen, ihm einen tieferen Vollzug Seiner christlichen Existenz ermöglichen.
Darum ıst die Bildung des (Gewissens immer  &. Ziel des vollmenschlichen Glaubens-
vollzugs her zZzu cehen und Richtung auf diesen hin zu üben
Das macht die TO! der Gewissensbildung dUu5S, WEeIs aber auch auf ihre Grenzen hin.
Wenn Glaube und Liebe Gnade sind un üundhaft verweigert werden können, %. WIT'!
die Bildung ihres Organs ım gleichen Spannungstfel geschehen ..  mussen, 1m ebet und
Bemühen um die Bekehrung des anvertrauten enschen und des enen Herzens.
Eine (srenze ist der Gewissensbildung auferlegt von seıten der möglichen und nötigen
enntnis der objektiven Norm und der augenblicklichen S5Situation, die eın Mensch
entsprechend seiıner intellektuellen Fähigkeit und Bildung haben kann, oder auch von
seıiınen sittlichen und psychologischen Möglichkeiten her. Es gilt daher, den Menschen
icht ü überfordern, seine Gewissensanlage icht e  ber .  hre Tragfähigkeit bela-
sten. Christus celbst ist bei der Unterweisung seiner ünger n die (srenze dessen
gelangt, was 61e tragen konnten (Vgl Jo 7 Auch WIT dürfen darauf vertrauen,
dafß 1€e Verheißung des (Geistes .das jetzt Unmögliche spater doch noch möglich
machen wird Wie 1m Glaubensleben gilt auch bei der Gewissensbildung das Gesetz
des Wachstums. 1e notwendig damit verbundenen Krisen, Rückschläge und Fehl-
leistungen sind daher entsprechend ihrer Situierung In der Entwicklung un im Stre-
ben e1InNes ens! strenger oder milder beurteilen.
Wenn gesagt wird, das Ziel der Gewissensbildung se1 das ZUT persönlichen Entschei-
dung fähige Gewissen, heißt dies nicht, daß der mündige Christ seine Entscheide
NU:  - völlig selbständig fällt, sondern daß 1n der gegebenen Situation nach der
darin aktualisierten christlichen Norm sucht und sich bei dieser Suche beraten läßt
Docilität dem Geiste Gottes, der Kirche und dem erfahrenen Mitchristen gegenüber
ist das Kennzeichen des mündigen (;ewissens. Wer sich dieser Offenheit dem Anruf
Gottes stellt, wird auch S  N sachgerechten sittlichen Urteil gelangen und reifen
Gewissensentscheid, der die gehorsam verantwortete Tat ausmündet.

Zur „guten einung‘  ; vgl Keimers, 169—188.
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und Sündhaftigkeit vor dem Angesicht Gottes. In der Anerkennung, daß uns eine 
letzte Sicherheit entzogen ist, und im vertrauenden Wagnis des Gewissensentscheides 
zeigt sich noch einmal die nahe Verwandtschaft von Glaube und Gewissen. Gewissens­
bildung ist also nicht zu trennen von der Einübung des Glaubenswagnisses. 
Die Kraft, aus der der Gewissensentscheid und die Tat wachsen können, ist die Liebe. 
Um diesen Grund und die Bereitschaft für die Einzelentscheidung zu legen, gibt es 
die sog. 11Qbung der guten Meinung11

• Diese bedeutet aber nicht Verdienstlichmachung 
der äußeren Akte durch häufige, oft mechanisch wiederholte Formeln. Der eigentliche 
Ort für die Obung der guten Meinung ist die Meditation. Denn es geht darum, die 
vielfältigen Motive des Handelns bewußt zu machen, sie mit der Grundintention der 
Gottesliebe zu konfrontieren und minderwertige Motive auszumerzen, gute zu vertie­
fen. Das Ja-Wort totaler Verfügbarkeit soll sich im gesamten Tun des Christen aus­
wirken, damit jede äußere Tat immer mehr zum Ausdruck der inneren Haltung 
werde35• 

Größe und Grenzen der Gewissensbildung 
So können wir zusammenfassend sagen: Das Gewissen eines Menschen und Christen 
bilden heißt, den eigentlichen dynamischen Kern seiner Persönlichkeit zur Entfal­
tung .bringen, ihm einen tieferen Vollzug seiner christlichen Existenz ermöglichen. 
Darum ist die Bildung des Gewissens immer vom Ziel des vollmenschlichen Glaubens­
vollzugs her zu sehen und in Richtung auf diesen hin zu üben. 
Das macht die Größe der Gewissensbildung aus, weist aber auch auf ihre Grenzen hin. 
Wenn Glaube und Liebe Gnade sind und sündhaft verweigert werden können, so wird 
die Bildung ihres Organs im gleichen Spannungsfeld geschehen müssen, im Gebet und 
Bemühen um die Bekehrung des anvertrauten Menschen und des eigenen Herzens. 
Eine Grenze ist der Gewissensbildung auferlegt von seiten der möglichen und nötigen 
Kenntnis der objektiven Norm und der augenblicklichen Situation, die ein Mensch 
entsprechend seiner intellektuellen Fähigkeit und Bildung haben kann, oder auch von 
seinen sittlichen und psychologischen Möglichkeiten her. Es gilt daher, den Menschen 
nicht zu überfordern, seine Gewissensanlage nicht über ihre Tragfähigkeit zu bela­
sten. Christus selbst ist bei der Unterweisung seiner Jünger an die Grenze ·dessen 
gelangt, was sie tragen konnten (Vgl. Jo 16, 12). Auch wir dürfen darauf vertrauen, 
daß die Verheißung des Geistes ·das jetzt Unmögliche später doch noch möglich 
machen wird. Wie im Glaubensleben gilt auch bei der Gewissensbildung das Gesetz 
des Wachstums. Die notwendig damit ver.bundenen Krisen, Rückschläge und Fehl­
leistungen sind ,daher entsprechend ihrer Situierung in der Entwicklung und im Stre­
ben eines Menschen strenger oder milder zu beurteilen. 
Wenn gesagt wird, das Ziel der Gewissensbildung sei das zur persönlichen Entschei­
dung fähige Gewissen, so heißt dies nicht, daß der mündige Christ seine Entscheide 
nun völlig selbständig fällt, sondern daß er in der gegebenen Situation nach der 
darin aktualisierten christlichen Norm sucht und sich bei dieser Suche beraten läßt. 
Docilität dem Geiste Gottes, der Kirche und dem erfahrenen Mitchristen gegenüber 
ist das Kennzeichen des mündigen Gewissens. Wer sich in dieser Offenheit dem Anruf 
Gottes stellt, wird auch zum sachgerechten sittlichen Urteil gelangen und zum reifen 
Gewissensentscheid, der in die gehorsam verantwortete Tat ausmündet. 

s:i Zur „guten Meinung" vgl. H. Reiners, a. a. 0. 169-188. 
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